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flächen in § 3a Absatz 1 und § 6 Absatz 1 der Arbeitsstätten-
verordnung sowie insbesondere in den Punkten 1.2 Absätze 1 
und 3 und 3.1 Absätze 1 und 2 des Anhanges der Arbeitsstät-
tenverordnung.
Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier:  ASR A1.2 „Raumabmessungen und  
Bewegungsflächen“

– Bek. d. BMAS v. 15.8.2013 – IIIb4 – 34602 – 2 –
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Gemäß Arbeitsstättenverordnung macht das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales die anliegende vom Aus-
schuss für Arbeitsstätten (ASTA) beschlossene Technische 
Regel für Arbeitsstätten bekannt:

Technische 
Regeln für 

Arbeitsstätten

Raumabmessungen und 
Bewegungsflächen ASR A1.2

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben 
den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene 
sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkennt-
nisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten 
wieder. 

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt 
bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben. 

Diese ASR A1.2 konkretisiert im Rahmen des Anwen-
dungsbereichs die Anforderungen der Verordnung über Ar-
beitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann 
der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entspre-
chenden Anforderungen der Verordnungen erfüllt sind. 
Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit 
mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesund-
heitsschutz für die Beschäftigten erreichen. 

Inhalt

1	 Zielstellung

2	 Anwendungsbereich

3	 Begriffsbestimmungen

4	 Allgemeines

5	 Grundflächen von Arbeitsräumen

6	 Lichte Höhen von Arbeitsräumen

7	 Luftraum

Anhang 1	 Beispiel für die Grundfläche eines Arbeitsplat-
zes in einer Fertigungsstätte

Anhang 2	 Beispiele für Grundflächen von Arbeitsplätzen 
in Büroräumen

1	 Zielstellung

Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die Anforderungen 
an Raumabmessungen von Arbeitsräumen und Bewegungs-

2 Anwendungsbereich

(1) Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Einrichten und Be-
treiben von Arbeitsräumen.

(2) Die Abmessungen aller weiteren Räume, wie Sanitärräu-
me (ASR A4.1), Pausen- und Bereitschaftsräume (ASR A4.2), 
Erste-Hilfe-Räume (ASR A4.3) und Unterkünfte (ASR  
A4.4) richten sich gemäß Punkt 1.2 Absatz 2 des Anhangs 
der Arbeitsstättenverordnung nach der Art ihrer Nutzung.

Hinweis:
Zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung 
werden zu einem späteren Zeitpunkt als Anhang in die ASR 
V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ einge-
fügt.

3 Begriffsbestimmungen

3.1 Bewegungsflächen sind zusammenhängende unver-
stellte Bodenflächen am Arbeitsplatz, die mindestens erfor-
derlich sind, um den Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit wech-
selnde Arbeitshaltungen sowie Ausgleichsbewegungen zu 
ermöglichen.

3.2 Bewegungsfreiraum ist der zusammenhängende un-
verstellte Raum am Arbeitsplatz, der mindestens erforder-
lich ist, um den Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit wechselnde 
Arbeitshaltungen sowie Ausgleichsbewegungen zu ermögli-
chen.

3.3 Gänge zu den Arbeitsplätzen sind Verkehrswege, 
die dem ungehinderten Zutritt zu den persönlich zugewiese-
nen Arbeitsplätzen dienen (siehe ASR A1.8 „Verkehrswege“). 

3.4 Gänge zu gelegentlich benutzten Betriebseinrich-
tungen sind Verkehrswege, die dem ungehinderten Zutritt 
zur Nutzung von Betriebseinrichtungen (z. B. Heizungen, 
Fenster, Elektroversorgung) dienen (siehe ASR A1.8 „Ver-
kehrswege“). 

3.5 Stellflächen sind die Bodenflächen, die für Arbeits-
mittel (z. B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Produkte des 
jeweiligen Arbeitsschrittes, Arbeitsstühle, Arbeitswagen, 
Werkzeugcontainer, Hebemittel), Einbauten, Einrichtungen 
und sonstige Gegenstände (z. B. Abfälle) benötigt werden, 
unabhängig davon, ob diese den Boden berühren oder nicht.

3.6 Funktionsflächen sind die Bodenflächen, die von be-
weglichen Teilen von Arbeitsmitteln, Einbauten und Ein-
richtungen überdeckt werden.

3.7 Flächen für Sicherheitsabstände sind die Bodenflä-
chen an Arbeitsplätzen, Arbeitsmitteln, Einbauten und Ein-
richtungen, die erforderlich sind, um Gefährdungen von Be-
schäftigten zu vermeiden.
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3.8  Zellenbüros sind als Einzel- oder Mehrpersonen- 
büros in der Regel entlang der Fassade angeordnet und über 
einen gemeinsamen Flur zugänglich. Mehrpersonenbüros 
umfassen in der Regel bis sechs Büro- oder Bildschirm- 
arbeitsplätze.

3.9  Gruppenbüros sind für die Einrichtung von in der 
Regel bis zu 25 Büro- oder Bildschirmarbeitsplätzen vorge-
sehene fensternahe Raumeinheiten, die mit Stellwänden oder 
flexiblen Raumgliederungssystemen deutlich voneinander 
abgegrenzt werden.

3.10  Großraumbüros sind organisatorische und räumli-
che Zusammenfassungen von Büro- oder Bildschirmarbeits-
plätzen auf einer 400 m² oder mehr umfassenden Grundflä-
che, die mit Stellwänden gegliedert sein können.

3.11 Kombibüros sind in der Regel Kombinationen aus 
Zellenbüro und Großraumbüro. Die „Arbeitskojen“ sind in 
der Regel mit je einem Beschäftigten besetzt, um einen Ge-
meinschaftsraum mit Besprechungsecken, Registraturen, 
Serviceeinrichtungen, Teeküchen u. a. gruppiert und durch 
Glaswände und -türen mit dem Gemeinschaftsraum verbun-
den.

4 Allgemeines

(1) Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche 
und Höhe sowie einen ausreichenden Luftraum aufweisen. 
Damit soll sichergestellt sein, dass die Beschäftigten ohne 
Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit oder  
ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten können.

(2) Am Arbeitsplatz muss ausreichend Bewegungsfreiraum 
vorhanden sein, so dass Beschäftigte alle Arbeitsaufgaben er-
ledigen können und nicht, z. B. durch Einbauten, Einrich-
tungen oder sonstige Gegenstände, in ihrer Bewegungsfrei-
heit eingeschränkt sind. 

(3) Ausgangspunkt für die Ermittlung der Grundflächen 
und Höhen des notwendigen Bewegungsfreiraumes sind die 
Körpermaße des Menschen. Die in dieser ASR aufgeführten 
Werte stellen das Minimum für Bewegungsfreiräume dar, 
wobei Zuschläge von Kleidung und Körperbewegungen be-
rücksichtigt sind. Weitere Zuschläge z. B. für persönliche 
Schutzausrüstungen oder für die Handhabung von Arbeits-
gegenständen und Arbeitsmitteln sind erforderlichenfalls 
festzulegen.

(4) Für bestimmte Arbeitsplätze, z. B. Kassenarbeitsplätze, 
Schulungs- und Besprechungsarbeitsplätze, Arbeitsplätze in 
Operationsbereichen, können auf Grund ihrer spezifischen 
betriebstechnischen oder ergonomischen Anforderungen 
von den Regelungen dieser ASR abweichende Gestaltungen 
notwendig sein. Diese sind im Rahmen einer Gefährdungs-
beurteilung zu ermitteln und festzulegen. Hierfür können 
branchenspezifische Hilfen herangezogen werden (siehe 
Punkt Ausgewählte Literaturhinweise).

5 Grundflächen von Arbeitsräumen

(1) Die erforderlichen Grundflächen für Arbeitsräume erge-
ben sich aus folgenden Flächen:

– Bewegungsflächen der Beschäftigten am Arbeitsplatz,

– Flächen für Verkehrswege einschließlich der Fluchtwege 
und Gänge zu den Arbeitsplätzen und zu gelegentlich 
benutzten Betriebseinrichtungen,

–– Stellflächen für Arbeitsmittel, Einbauten und Einrich-
tungen,

–– Funktionsflächen für alle Betriebs- bzw. Benutzungszu-
stände von Arbeitsmitteln, Einbauten und Einrichtungen 
und

–– Flächen für Sicherheitsabstände, soweit sie nicht bereits 
in den Stell- oder Funktionsflächen berücksichtigt sind.

Beispiele für erforderliche Grundflächen von Arbeitsplätzen 
sind in den Anhängen 1 und 2 dargestellt.

(2) Bei der Bemessung der Grundfläche der Arbeitsräume 
sind entsprechend der Anzahl der Arbeitsplätze und der Tä-
tigkeit zusätzlich zu den erforderlichen Flächen nach Ab-
satz 1 die Einhaltung des Mindestluftraums nach Punkt 7 so-
wie gegebenenfalls weitere Anforderungen, z. B. an die Luft-
qualität (siehe ASR A3.6 „Lüftung“) oder an die Akustik, zu 
berücksichtigen. 

(3) Unabhängig von Absatz 1 und von der Tätigkeit dürfen 
als Arbeitsräume nur Räume genutzt werden, deren Grund-
flächen mindestens 8 m² für einen Arbeitsplatz zuzüglich 
mindestens 6 m2 für jeden weiteren Arbeitsplatz betragen.

(4) Für Büro- und Bildschirmarbeitsplätze ergibt sich bei 
Einrichtung von Zellenbüros als Richtwert ein Flächenbe-
darf von 8 bis 10 m² je Arbeitsplatz einschließlich Möblie-
rung und anteiliger Verkehrsflächen im Raum. Für Groß-
raumbüros ist angesichts des höheren Verkehrsflächenbe-
darfs und ggf. größerer Störwirkungen (z. B. akustisch, visu-
ell) von 12 bis 15 m² je Arbeitsplatz auszugehen. Beispielhaf-
te Gestaltungslösungen zu den einzelnen Bürotypen sind 
dem Anhang 2 zu entnehmen.

5.1	� Bewegungsflächen der Beschäftigten am Arbeits-
platz 

5.1.1	 Allgemeine Anforderungen

(1) Zur Festlegung der Bewegungsfläche sind alle während 
der Tätigkeit einzunehmenden Körperhaltungen zu berück-
sichtigen. 

(2) Die Bewegungsfläche muss mindestens 1,50 m² betragen. 
Ist dies aus betriebstechnischen Gründen nicht möglich, 
muss den Beschäftigten in der Nähe des Arbeitsplatzes eine 
mindestens 1,50 m² große Bewegungsfläche zur Verfügung 
stehen (siehe Abb. 1).
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Abb. 1: �Mindestgröße der Bewegungsfläche im Sitzen und 
Stehen (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

5.1.2	 Sitzende und stehende Tätigkeiten

Die Tiefe und die Breite der Bewegungsfläche für Tätigkei-
ten im Sitzen und Stehen müssen mindestens 1,00 m betragen 
(siehe Abb. 2 und 3). 

Abb. 2: �Mindesttiefe der Bewegungsfläche im Sitzen und 
Stehen (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

Abb. 3: �Mindestbreite der Bewegungsfläche im Sitzen und 
Stehen (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

5.1.3	 Tätigkeiten mit anderen Körperhaltungen

(1) Die Tiefe der Bewegungsfläche an Arbeitsplätzen mit ste-
hender nicht aufrechter Körperhaltung muss mindestens 
1,20 m betragen (siehe Abb. 4). 

Abb. 4: �Mindesttiefe der Bewegungsfläche für Arbeitsplätze 
mit stehender nicht aufrechter Körperhaltung  
(Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

(2) Für Beschäftigte, die für ihre Tätigkeit andere Körperhal-
tungen einnehmen müssen, sind die Maße für die Bewe-
gungsfläche im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung geson-
dert zu ermitteln und festzulegen.
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5.1.4	 Nebeneinander angeordnete Arbeitsplätze 

Sind mehrere Arbeitsplätze unmittelbar nebeneinander an-
geordnet, muss die Breite der Bewegungsfläche an jedem Ar-
beitsplatz mindestens 1,20 m betragen (siehe Abb. 5). 

Abb. 5: �Breite der Bewegungsfläche für nebeneinander ange-
ordnete Arbeitsplätze mit sitzender oder stehender 
Körperhaltung (Quelle: VBG Hamburg 
[www.vbg.de])

5.1.5	 Überlagerung von Bewegungsflächen

(1) Bewegungsflächen dürfen sich nicht überlagern mit:

–– Bewegungsflächen anderer Arbeitsplätze,

–– Flächen für Verkehrswege, einschließlich Fluchtwegen 
und Gängen zu anderen Arbeitsplätzen und Gängen zu 
gelegentlich genutzten Betriebseinrichtungen,

–– Stellflächen für Arbeitsmittel, Einbauten und Einrich-
tungen,

–– Funktionsflächen für Arbeitsmittel, Einbauten und Ein-
richtungen und

–– Flächen für Sicherheitsabstände.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist eine Überlagerung der Be-
wegungsfläche am Arbeitsplatz des jeweiligen Nutzers mög-
lich mit: 

–– Stellflächen von selbst benutzten mobilen Arbeits- 
mitteln, 

–– Funktionsflächen von selbst benutzten Arbeitsmitteln, 
Einbauten und Einrichtungen (z. B. Schrankauszüge und 
-türen, Fensterflügel) und

–– Flächen für Sicherheitsabstände (z. B. am Schrankauszug, 
siehe Abb. 10).

Dabei darf es zu keiner Beeinträchtigung der Sicherheit, der 
Gesundheit oder des Wohlbefindens der Beschäftigten kom-
men.

5.2	 Flächen für Verkehrswege 

(1) Maße zu Höhen und Breiten von Verkehrswegen ein-
schließlich Gängen zu den Arbeitsplätzen und gelegentlich 
benutzten Betriebseinrichtungen sind in der ASR A1.8 „Ver-
kehrswege“ geregelt.

(2) Maße zu Höhen und Breiten von Fluchtwegen sind in der 
ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Ret-
tungsplan“ geregelt.

5.3	� Stellflächen für Arbeitsmittel, Einbauten und  
Einrichtungen

Stellflächen müssen entsprechend den äußeren Abmessun-
gen der Arbeitsmittel, Einbauten und Einrichtungen berück-
sichtigt werden (siehe Abb. 6 und 7). 

Abb. 6: �Stellfläche eines Schrankes (Quelle: VBG Hamburg 
[www.vbg.de])

Abb. 7: �Stellfläche einer Drehmaschine (Quelle: VBG Ham-
burg [www.vbg.de])



D
G
U
V
 
-
 
R
S
 
0
3
2
1
/
2
0
1
3
 
v
o
m
 
1
3
.
0
9
.
2
0
1
3

B
e
k
a
n
n
t
m
a
c
h
u
n
g
 
A
S
R
 
A
1
.
2
 
R
a
u
m
a
b
m
e
s
s
u
n
g
e
n
,
 
A
S
R
 
A
4
.
1
 
S
a
n
i
t
ä
r
r
ä
u
m
e
 
s
o
w
i
e
 
E
r
g
ä
n
z
u
n
g
e
n
 
w
e
i
t
e
r
e
r
 
A
S
R

S
a
c
h
g
e
b
i
e
t
(
e
)
:
 
P
r
ä
v
e
n
t
i
o
n

K
o
n
t
a
k
t
:
 
D
r
.
 
O
l
a
f
 
G
é
m
e
s
i
 
0
2
2
4
1
-
2
3
1
-
1
4
7
2
,
 
o
l
a
f
.
g
e
m
e
s
i
@
d
g
u
v
.
d
e

Seite 914 GMBl 2013 Nr. 46

5.4	� Funktionsflächen für Arbeitsmittel, Einbauten 
und Einrichtungen

Für die Ermittlung der Funktionsflächen müssen die Flä-
chen für alle Betriebszustände, z. B. auch für Instandhaltung 
und Werkzeugwechsel, berücksichtigt werden (siehe Abb. 8 
und 9).

Abb. 8: �Funktionsflächen von Schränken (Quelle: VBG 
Hamburg [www.vbg.de])

Abb. 9: �Funktionsfläche für den Schlitten einer Dreh- 
maschine (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

5.5	 Flächen für Sicherheitsabstände

Flächen zur Einhaltung von notwendigen Sicherheitsabstän-
den, soweit diese nicht bereits in den Stell- oder Funktions-
flächen berücksichtigt sind, sind im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung festzulegen (siehe Abb. 10). Zur Vermei-
dung von Ganzkörperquetschungen muss der Sicherheitsab-
stand mindestens 50 cm betragen. Weitere Hinweise dafür 
können z. B. aus den Herstellerangaben entnommen werden.

Abb. 10: �Beispiel für Funktionsfläche und Sicherheitsab-
stand zur Benutzung eines Schrankes (Quelle: 
VBG Hamburg [www.vbg.de])

6	 Lichte Höhen von Arbeitsräumen

(1) Die erforderliche lichte Höhe von Räumen ist abhängig 
von:

–– den Bewegungsfreiräumen für die Beschäftigten,

–– der Nutzung der Arbeitsräume,

–– den technischen Anforderungen, z. B. Platzbedarf für 
Lüftung und Beleuchtung, und

–– den Erfordernissen hinsichtlich des Wohlbefindens der 
Beschäftigten.

(2) In Abhängigkeit von der Grundfläche muss die lichte 
Höhe von Arbeitsräumen betragen: 

–– bei bis zu 	 50 m²	 mindestens 2,50 m

–– bei mehr als 	 50 m²	 mindestens 2,75 m

–– bei mehr als	 100 m²	 mindestens 3,00 m

–– bei mehr als	 2000 m²	 mindestens 3,25 m 

(3) Die in Absatz 2 genannten Maße können um 0,25 m her-
abgesetzt werden, wenn keine gesundheitlichen Bedenken 
bestehen. Das ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
zu ermitteln. Eine lichte Höhe von 2,50 m darf jedoch nicht 
unterschritten werden.

(4) Unabhängig von Absatz 3 kann in Arbeitsräumen bis zu 
50 m² Grundfläche, in denen überwiegend leichte oder sit-
zende Tätigkeit ausgeübt wird, die lichte Höhe auf das nach 
Landesbaurecht zulässige Maß herabgesetzt werden, wenn 
dies mit der Nutzung der Arbeitsräume vereinbar ist.

(5) Bei Unterschreitung der lichten Höhen nach Absatz 2 
darf es zu keiner Beeinträchtigung der Sicherheit, der Ge-
sundheit oder des Wohlbefindens der Beschäftigten kom-
men.

(6) Sollen Räume mit Schrägdecken als Arbeitsräume ge-
nutzt werden, müssen die Anforderungen an Aufenthalts-
räume mit Schrägdecken nach Landesbaurecht erfüllt sein. 
Über den Arbeitsplätzen und freien Bewegungsflächen sind 
die Anforderungen der Absätze 2 bis 5 einzuhalten. Für die 
Anforderungen an die lichte Höhe von Verkehrswegen und  
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Fluchtwegen gelten die Bestimmungen der ASR A1.8 „Ver-
kehrswege“ bzw. der ASR A2.3 „Fluchtwege und Notaus-
gänge, Flucht- und Rettungsplan“.

7	 Luftraum

(1) Arbeitsräume sind so einzurichten, dass der freie, durch 
das Volumen von Einbauten nicht verringerte Luftraum für 
jeden ständig anwesenden Beschäftigten mindestens 

–– 12 m3 bei überwiegend sitzender Tätigkeit, 

–– 15 m3 bei überwiegend nichtsitzender Tätigkeit und

–– 18 m3 bei schwerer körperlicher Arbeit

beträgt.

(2) Wenn sich in Arbeitsräumen neben den ständig anwesen-
den Beschäftigten auch andere Personen nicht nur vorüber-
gehend aufhalten, ist für jede zusätzliche Person ein Min-
destluftraum von 10 m³ vorzusehen. Dies gilt nicht für Ver-
kaufsräume, Schank- und Speiseräume in Gaststätten, Schu-
lungs- und Besprechungsräume sowie für Unterrichtsräume 
in Schulen.

Ausgewählte Literaturhinweise

Informationen der Unfallversicherungsträger

–– BGI 532 Teil 1 	 Sitz-Kassenarbeitsplätze

–– BGI 532 Teil 2 	 Steh-Kassenarbeitsplätze 

–– BGI 5050 	 Büroraumplanung, Hilfen für das 
systematische Planen und Gestalten von Büros 

–– BGI/GUV-I 8681-1 	 Neu- und Umbauplanung im 
Krankenhaus unter Gesichtspunkten des Arbeitsschut-
zes

–– BGI 650 	 Bildschirm- und Büroarbeitsplät-
ze, Leitfaden für die Gestaltung 

Veröffentlichungen des Länderausschusses für Arbeits-
schutz und Sicherheitstechnik (LASI-Veröffentlichun-
gen)

–– LV 20	 Handlungsanleitung zur Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen an Kassenarbeitsplätzen

–– LV 50 	 Bewegungsergonomische Gestaltung 
von andauernder Steharbeit

Weitere Literaturstellen

Handlungshilfen:

–– INFO-MAP: Büroräume planen (VBG) 

–– Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 106: Die  
systemische Beurteilung von Bildschirmarbeit (BAuA)

–– Quartbroschüre: Qualifizierung, Q 6 Büroraumtypen 
und Ergonomieprobleme. Humanisierung in Büro und 
Verwaltung (BAuA)

Anhang 1

Beispiel für die Grundfläche eines Arbeitsplatzes in einer 
Fertigungsstätte

Abb. 11: �Grundriss (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

Abb. 12: �3D-Ansicht (Quelle: VBG Hamburg  
[www.vbg.de])
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Anhang 2
Beispiele für Grundflächen von Arbeitsplätzen in Büro-
räumen

Zellenbüros/Einzelbüros

Abb. 13: �Zellenbüro/Einzelbüro Beispiel 1 
(Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

Beispiel für ein Zellenbüro (Einzelbüros entlang der Fassade 
angeordnet und über einen gemeinsamen Flur zugänglich) 
jeweils mit Sitz-/Steharbeitstisch, Rollcontainer in Arbeits-
tischhöhe und Schiebetürenschrank

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: 8,68 m²

Abb. 14: �Zellenbüro/Einzelbüro Beispiel 2 
(Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

Beispiel für heute übliche Büroarbeit (Kombination zwi-
schen Bildschirmarbeit und „klassischer“ Bürotätigkeit)

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: 12,18 m²

Abb. 15: �Zwei-Personen-Büro (Quelle: VBG Hamburg 
[www.vbg.de])

Beispiel für ein Zwei-Personen-Büro jeweils mit Sitz-/Steh-
arbeitstisch, Rollcontainer in Arbeitstischhöhe, Regalen und 
Schiebetürenschränken

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: 10,12 m²
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Abb. 16: �Drei-Personen-Büro (Quelle: VBG Hamburg 
[www.vbg.de])

In diesem Beispiel bestand die Notwendigkeit, ein Zwei-
Personen-Büro mit einem dritten Arbeitsplatz auszustatten. 
Durch den Austausch alter CRT-Monitore durch moderne 
LCD-Bildschirme konnte die Arbeitsplatztiefe von 1000 auf 
800 mm verringert werden. Auch konnte auf Flügeltüren-
schränke durch die inzwischen üblichen ONLINE-Doku-
mente verzichtet werden.

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: 9,54 m²

Abb. 17: �Gruppenbüro (Quelle: VBG Hamburg  
[www.vbg.de])

Die Ausstattung in diesem Gruppenbüro beschränkt sich 
auf Arbeitstisch mit Freiformplatte, Rollcontainer am Ar-
beitstisch, Querrollladenschrank und Schiebetürenschrän-
ken zur gemeinsamen Nutzung.

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: 10,70 m²
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Kombibüro

Abb. 18: �Kombibüro (Quelle: VBG Hamburg  
[www.vbg.de])

Das Kombibüro in diesem Beispiel nimmt insgesamt viel 
Grundfläche pro Arbeitsplatz in Anspruch, jedoch ist der 
„individuelle“ Flächenbedarf pro Einzelbürozelle (Arbeits-
tisch, Rollcontainer, Schiebetürenschrank) relativ gering.

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: 8,91 m²
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Abb. 19: �Großraumbüro (Quelle: VBG Hamburg  
[www.vbg.de])

In diesem Beispiel eines Großraumbüros sind die Arbeits-
plätze ausgestattet mit Arbeitstischen, Rollcontainern, per-
sönlichen Schiebetürenschränken und Schiebetürenschrän-
ken zur gemeinsamen Nutzung. Außerdem sind Funktions-
flächen wie Besprechungsraum, Teeküche und Kommunika-
tionsraum berücksichtigt.

Flächenbedarf pro Arbeitsplatz: 16,18 m²

GMBl 2013, S. 910

chenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt 
der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindes-
tens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheits-
schutz für die Beschäftigten erreichen. 
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Gemäß Arbeitsstättenverordnung macht das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales die anliegende vom Aus-
schuss für Arbeitsstätten (ASTA) beschlossene Technische 
Regel für Arbeitsstätten bekannt:

Technische 
Regeln für  

Arbeitsstätten
Sanitärräume ASR A4.1

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben 
den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene 
sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkennt-
nisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten 
wieder.

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt 
bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben.

Diese ASR A4.1 konkretisiert im Rahmen des Anwen-
dungsbereichs die Anforderungen der Verordnung über Ar-
beitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann 
der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entspre-

7	 Umkleideräume 

8	� Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen

1	 Zielstellung 

Diese ASR konkretisiert die in § 3a Absatz 1, § 4 Absatz 2 
und § 6 Absätze 2 und 6 der Arbeitsstättenverordnung sowie 
die insbesondere in den Punkten 4.1 und 5.2 Absatz 1 a), d) 
und f) des Anhanges genannten Anforderungen für das Ein-
richten und Betreiben von Sanitärräumen und Waschgele-
genheiten für Arbeitsstätten.

2	 Anwendungsbereich

Diese ASR gilt für das Einrichten und Betreiben von Sanitär-
räumen sowie von Waschgelegenheiten in Arbeitsstätten, die 
den Beschäftigten zur Verfügung stehen. 

Hinweis:
Zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung 
werden zu einem späteren Zeitpunkt als Anhang in die ASR 
V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ einge-
fügt.
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3 Begriffsbestimmungen

3.1 Sanitärräume sind Umkleide-, Wasch- und Toilet-
tenräume.

3.2 Sanitäreinrichtungen sind Einrichtungen, die es den 
Beschäftigten ermöglichen, sich zu waschen, sich umzuklei-
den oder die Toilette bzw. das Urinal zu benutzen.

3.3 Toilettenräume beinhalten mindestens eine Toilette 
und eine Handwaschgelegenheit sowie gegebenenfalls  
Urinal und Toilettenzelle. 

3.4 Toilettenzellen sind von innen absperrbare, durch 
Trennwände vom Toilettenraum getrennte Bereiche mit  
einer Toilette. 

3.5 Ein Vorraum ist ein vollständig abgetrennter Bereich 
in einem Toilettenraum, um z. B. das Überströmen von ge-
ruchsbelasteter Luft zu vermeiden und ggf. die Handwasch-
gelegenheiten aufzunehmen. 

3.6 Eine mobile, anschlussfreie Toilettenkabine ist eine 
transportable, geschlossene, absperrbare Einheit mit einer 
Toilette und einem Fäkalientank für den anschlussfreien 
Einsatz zur Einpersonennutzung, vorzugsweise ausgestattet 
mit einer integrierten Handwaschgelegenheit.

3.7 Toiletten sind Toilettenbecken oder Hocktoiletten. 
Hinweis: Dies entspricht den Begriffen Klosettbecken bzw. 
Hockklosetts. 

3.8 Urinale sind Bedürfnisstände ausgeführt als Becken 
oder Rinnen.

3.9 Waschräume sind Räume mit Einrichtungen (z. B. 
Waschplätze, Duschen), die es den Beschäftigten ermögli-
chen, sich den hygienischen Erfordernissen entsprechend zu 
reinigen.

3.10 Waschplätze in Waschräumen sind Zapfstellen an 
Einzelwaschtischen, Reihenwaschanlagen, Rundwaschanla-
gen oder gleichwertigen Anlagen.

3.11 Waschgelegenheiten sind Einrichtungen mit fließen-
dem Wasser und einem geschlossenen Wasserabflusssystem, 
die es den Beschäftigten ermöglichen, sich den hygienischen 
Erfordernissen entsprechend zu reinigen.

3.12 Art der Tätigkeit im Sinne § 6 Absatz 2 Satz 2  
ArbStättV bezieht sich z. B. auf schmutzende Arbeit, Hitze- 
oder Kältearbeit oder Arbeit in Nässe.

3.13 Gesundheitliche Gründe im Sinne § 6 Absatz 2 Satz 2 
ArbStättV liegen vor, wenn Beschäftigte insbesondere infek-
tiösen, sensibilisierenden oder gefährlichen Stoffen bzw. Ge-
mischen ausgesetzt sind.

3.14 Bewegungsfläche im Sinne dieser ASR ist die zusam-
menhängende unverstellte Bodenfläche in Sanitärräumen, 
die zur uneingeschränkten Nutzung durch den Beschäftig-
ten zur Verfügung steht.

4 Allgemeines

(1) In Sanitärräumen dürfen keine Gegenstände oder Ar-
beitsstoffe (insbesondere keine Gefahrstoffe) aufbewahrt 
werden, die nicht zur zweckentsprechenden Einrichtung 
dieser Räume gehören.

(2) In Sanitärräumen darf eine lichte Höhe von 2,50 m nicht 
unterschritten werden. In bestehenden Arbeitsstätten ist bis 
zu einem wesentlichen Umbau eine geringere lichte Höhe 

zulässig, soweit sie dem Bauordnungsrecht der Länder ent-
spricht. Anforderungen zur Bewegungsfläche in Sanitärräu-
men sind den Punkten 5.3, 6.3 und 7.3 zu entnehmen. 

(3) Trennwände, Türen und Fenster von Sanitärräumen müs-
sen so angeordnet oder beschaffen sein, dass eine Einsicht 
von außen nicht möglich ist.

(4) Die Beleuchtung in Sanitärräumen richtet sich nach den 
Anforderungen der ASR A3.4 „Beleuchtung“. Wird eine 
Spiegelbeleuchtung eingesetzt, soll die vertikale Mindestbe-
leuchtungsstärke 500 lx betragen.

(5) Die Lufttemperatur in Sanitärräumen ist in der ASR A3.5 
„Raumtemperatur“ geregelt.

(6) Für weibliche und männliche Beschäftigte sind getrennte 
Sanitärräume einzurichten. In Betrieben mit bis zu neun Be-
schäftigten kann auf getrennt eingerichtete Toiletten-, 
Wasch- und Umkleideräume für weibliche und männliche 
Beschäftigte verzichtet werden, wenn eine zeitlich getrennte 
Nutzung sicher gestellt ist. Dabei ist ein unmittelbarer Zu-
gang zwischen Wasch- und Umkleideräumen erforderlich.

(7) In Betrieben mit bis zu fünf Beschäftigten ist eine Kom-
bination von Toiletten-, Wasch- und Umkleideräumen bei 
einer zeitlich nach Geschlecht getrennten Nutzung durch 
weibliche und männliche Beschäftigte möglich, sofern eine 
wirksame Lüftung gewährleistet ist. Hierfür ist eine Lüftung 
nach Punkt 6.1 Absatz 3 ausreichend. Falls ein Waschraum 
nach Kategorie B oder C (siehe Punkt 6.1 Absatz 1 Anstrich 
2 oder 3) erforderlich ist, muss über die räumliche Kombina-
tion anhand der Gefährdungsbeurteilung entschieden wer-
den.

(8) Auf Sanitärräume ist deutlich erkennbar hinzuweisen. 

(9) Vorhandene Bodeneinläufe müssen mit einem Geruchs-
verschluss ausgestattet sein. Die Erneuerung des Sperrwas-
sers ist sicherzustellen. Falls dies nicht gegeben ist, muss zu-
sätzlich in der Nähe ein Auslaufventil (Wasserzapfstelle) 
vorhanden sein. 

(10) Durch Einrichtungsgegenstände oder bauliche Einrich-
tungen in Sanitärräumen dürfen Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten (z. B. durch Schnitt- oder Stoßkanten oder 
durch die Möglichkeit zur Ansammlung von Krankheitser-
regern) nicht gefährdet werden.

(11) Die Heizeinrichtungen müssen so angeordnet, beschaf-
fen oder abgeschirmt sein, dass die Beschäftigten vor der Be-
rührung von zu heißen Oberflächen geschützt sind. 

(12) Vor den Sanitärräumen – insbesondere vor den Umklei-
deräumen – muss erforderlichenfalls (z. B. bei stark schmut-
zender Tätigkeit) eine geeignete Einrichtung zur Reinigung 
des Schuhwerkes (z. B. Gitterroste, Fußmatten, Schuh-
reinigungs anlagen) vorhanden sein.

(13) Die Be- und Entlüftung der Sanitärräume ist so einzu-
richten, dass während ihrer Nutzung keine Zugluft auftritt 
(siehe Punkt 6.5 der ASR A3.6 „Lüftung“).

5 Toilettenräume

5.1 Allgemeines

(1) In Toilettenräumen ist eine wirksame Lüftung zu ge-
währleisten. Bei freier Lüftung (Fensterlüftung) sind die 
Mindestquerschnitte für Lüftungsöffnungen nach Tabelle 1 
einzuhalten (weitere Informationen siehe ASR A3.6 „Lüf-
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tung“). Lüftungstechnische Anlagen sind so auszulegen, 
dass ein Abluftvolumenstrom von 11 m3/(h m2) erreicht 
wird. Die Abluft aus Toilettenräumen darf nicht in andere 
Räume gelangen. 

Tabelle 1: �Mindestquerschnitte für freie Lüftung von Toilet-
tenräumen  

System Freier Querschnitt der  
Lüftungsöffnung/en  

je Sanitäreinrichtung *

[m2/Toilette] [m2/Urinal]

einseitige Lüftung 0,17 0,10

Querlüftung** 0,10 0,06
** Die angegebenen Flächen sind die Summe aus Zuluft- und Abluftfläche.
** Lüftungsöffnungen in gegenüberliegenden Außenwänden oder in einer 

Außenwand und der Deckenfläche

(2) Fußböden und Wände müssen leicht zu reinigen sein 
(weitere Informationen siehe ASR A1.5/1,2 „Fußböden“).

(3) Toilettenräume und ihre Einrichtungen sind in Abhän-
gigkeit von der Häufigkeit der Nutzung zu reinigen und bei 
Bedarf zu desinfizieren. Bei täglicher Nutzung müssen sie 
mindestens täglich gereinigt werden.

Hinweise: 
1. Zur Einhaltung und Kontrolle der regelmäßigen und 
gründlichen Reinigung empfiehlt sich das Anbringen eines 
Reinigungsplanes im Toilettenraum mit kontinuierlicher Ab-
zeichnungspflicht durch das verantwortliche Reinigungsper-
sonal. 

2. Bei der Verwendung von Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln sind die hierfür bekannt gegebenen TRGS bzw. 
TRBA zu berücksichtigen.

5.2	 Bereitstellung

(1) Die Toilettenräume müssen sich in der Nähe der Arbeits-
plätze, der Pausen-, Bereitschafts-, Wasch- oder Umkleide-
räume befinden. Die Weglänge zu Toilettenräumen sollte 
nicht länger als 50 m sein und darf 100 m nicht überschreiten. 
Die Toilettenräume müssen sich im gleichen Gebäude befin-
den und dürfen nicht weiter als eine Etage von ständigen Ar-
beitsplätzen entfernt sein. Der Weg von ständigen Arbeits-
plätzen in Gebäuden zu Toiletten soll nicht durchs Freie 
führen. 

(2) Hat der Toilettenraum mehr als eine Toilettenzelle oder 
ist ein unmittelbarer Zugang zum Toilettenraum aus einem 
Arbeits-, Pausen-, Bereitschafts-, Wasch-, Umkleide- oder 
Erste-Hilfe-Raum möglich, so ist ein Vorraum erforderlich. 
Im Vorraum darf sich kein Urinal befinden. 

(3) Arbeitsstätten sind mit Toiletten für die Beschäftigten 
auszustatten. Dazu ist die in Tabelle 2 für niedrige Gleichzei-
tigkeit aufgeführte Mindestanzahl an Toiletten bereitzustel-
len. In Abhängigkeit von der Gleichzeitigkeit der Nutzung 
kann eine höhere Anzahl von Toiletten erforderlich sein (vgl. 
Abb. 1 mit Ablesebeispiel). 

Bei mehr als 50 Beschäftigten kann die Mindestanzahl der 
Toiletten und Urinale in bestehenden Arbeitsstätten gegen-
über den Angaben in Tabelle 2 um eins verringert werden, 
wenn ein Ausgleich geschaffen wird, z. B. durch organisato-
rische Maßnahmen. Diese Maßnahmen können solange her-

angezogen werden, bis bestehende Arbeitsstätten wesentlich 
umgebaut werden.

Hinweis: 
Es wird in zwei Kategorien der Gleichzeitigkeit der Nutzung 
unterschieden. Dabei bedeutet niedrige Gleichzeitigkeit, dass 
die Beschäftigten zu jeder Zeit die Toilettenräume aufsuchen 
können (z. B. Büro). Hohe Gleichzeitigkeit bedeutet, dass die 
Beschäftigten in der Regel die Toilettenräume nur in den 
Pausen aufsuchen können (z. B. Bandarbeit, Lehrer im Un-
terrichtsdienst). Für Mischformen zwischen den Kategorien 
niedrige und hohe Gleichzeitigkeit besteht ein Handlungs-
spielraum (siehe Abb. 1). 

(4) Für männliche Beschäftigte ist bei der Bereitstellung von 
Toiletten und Urinalen mindestens ein Drittel als Toiletten, 
der Rest als Urinale auszuführen. Die Urinale müssen so an-
geordnet oder gestaltet sein, dass eine Einsicht von außen 
nicht möglich ist. Es wird empfohlen, zwischen Urinalen 
eine Schamwand anzubringen. Aus hygienischen Gründen 
wird bei der Beschäftigung von männlichen Beschäftigten 
und der Notwendigkeit von nur einer Toilette empfohlen, 
trotzdem ein Urinal bereitzustellen.

(5) Ein Toilettenraum soll nicht mit mehr als zehn Toiletten-
zellen und zehn Urinalen ausgestattet sein.
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Tabelle 2: Mindestanzahl von Toiletten einschließlich Urinale, Handwaschgelegenheiten

weibliche oder 
männliche Beschäf-
tigte

Mindestanzahl bei niedriger Gleichzeitigkeit der 
Nutzung 

Mindestanzahl bei hoher Gleichzeitigkeit der 
Nutzung

Toiletten/Urinale Handwaschgelegen-
heiten Toiletten/Urinale Handwaschgelegen-

heiten 

bis 5 1*) 1 2 1

6 bis 10 1*) 1 3 1

11 bis 25 2 1 4 2

26 bis 50 3 1 6 2

51 bis 75 5 2 7 3

76 bis 100 6 2 9 3

101 bis 130 7 3 11 4

131 bis 160 8 3 13 4

161 bis 190 9 3 15 5

191 bis 220 10 4 17 6

221 bis 250 11 4 19 7

je weitere  
30 Beschäftigte 

+ 1 

je weitere  
90 Beschäftigte  

+ 1

je weitere  
30 Beschäftigte 

+ 2

je weitere  
90 Beschäftigte 

+ 2

*) für männliche Beschäftigte wird zuzüglich 1 Urinal empfohlen

BMAS 130705.doc

- 9 -

Abb. 1: Grafische Darstellung der Tabelle 2
Ablesebeispiel: Werden 90 männliche Beschäftigte an einem Montageband (hohe
Gleichzeitigkeit) beschäftigt, sollen 9 Toiletten (3 Toiletten und 6 Urinale) eingerichtet
werden. Für ein dazugehöriges Büro (niedrige Gleichzeitigkeit) mit 15 weiblichen
Beschäftigten sind zusätzlich 2 Toiletten vorzusehen.

5.3 Abmessung

(1) Bei Toilettenräumen oder Toilettenzellen ist eine Bewegungsfläche vor den
Toiletten oder Urinalen erforderlich. Die Bewegungsfläche soll symmetrisch vor den
Toiletten und Urinalen angeordnet sein. Für Toilettenräume sind die Mindestmaße
nach Abb. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 einzuhalten. Die Öffnungsrichtung der Tür
(Türaufschlag nach innen oder nach außen) ist zu berücksichtigen.

In bestehenden Toilettenzellen ist bis zu einem wesentlichen Umbau eine
Reduzierung der Tiefe der Bewegungsfläche (600 mm) um 50 mm bei Türanschlag
nach außen zulässig. In bestehenden Toilettenanlagen ist eine Reduzierung des
Abstandes Vorderkante Toilette bis Schwenkradius der Toilettentür bis zu einem
wesentlichen Umbau um 100 mm bei Türanschlag nach innen zulässig.

Hinweis:

Der Türaufschlag sollte möglichst nach außen erfolgen, um z. B. Personen im Notfall
leichter bergen zu können.

Abb. 1: Grafische Darstellung der Tabelle 2 
Ablesebeispiel: Werden 90 männliche Beschäftigte an einem Montageband (hohe Gleichzeitigkeit) beschäftigt, sollen neun  
Toiletten (drei Toiletten und sechs Urinale) eingerichtet werden. Für ein dazugehöriges Büro (niedrige Gleichzeitigkeit) mit 15 
weiblichen Beschäftigten sind zusätzlich zwei Toiletten vorzusehen. 
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5.3	 Abmessung

(1) Bei Toilettenräumen oder Toilettenzellen ist eine Bewe-
gungsfläche vor den Toiletten oder Urinalen erforderlich. 
Die Bewegungsfläche soll symmetrisch vor den Toiletten 
und Urinalen angeordnet sein. Für Toilettenräume sind die 
Mindestmaße nach Abb. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 einzu-
halten. Die Öffnungsrichtung der Tür (Türanschlag nach in-
nen oder nach außen) ist zu berücksichtigen. 

In bestehenden Toilettenzellen mit Türanschlag nach außen 
ist bis zu einem wesentlichen Umbau eine Reduzierung der 
Tiefe der Bewegungsfläche (600 mm) um 50 mm zulässig. In 
bestehenden Toilettenzellen mit Türanschlag nach innen ist 
bis zu einem wesentlichen Umbau eine Reduzierung des Ab-
standes Vorderkante Toilette bis Schwenkradius der Toilet-
tentür um 100 mm zulässig. 

Hinweis:
Der Türanschlag sollte möglichst nach außen erfolgen, um 
z. B. Personen im Notfall leichter bergen zu können. BMAS 130705.doc
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Abb. 2.1: Einbündige Toilettenanlage, Türanschlag nach außen (Maße in mm)Abb. 2.1: �Einbündige Toilettenanlage, Türanschlag nach au-
ßen (Maße in mm)
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Abb. 2.2: Einbündige Toilettenanlage, Türanschlag nach innen (Maße in mm)
Abb. 2.2: �Einbündige Toilettenanlage, Türanschlag nach in-

nen (Maße in mm)
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Abb. 3.1: Einbündige Toilettenanlage mit Urinalen, Türanschlag nach außen
(Maße in mm)

Abb. 3.1: �Einbündige Toilettenanlage mit Urinalen, Türan-
schlag nach außen (Maße in mm)
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Abb. 3.2: Einbündige Toilettenanlage mit Urinalen, Türanschlag nach innen
(Maße in mm)Abb. 3.2: �Einbündige Toilettenanlage mit Urinalen, Türan-

schlag nach innen (Maße in mm)
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Abb. 4.1: Zweibündige Toilettenanlage, Türanschlag nach außen (Maße in mm)

Abb. 4.1: �Zweibündige Toilettenanlage, Türanschlag nach 
außen (Maße in mm)

BMAS 130705.doc

- 15 -

1250

200

200

300

200

200

300

1250

200

200

300

200

200

300

200

200

300

200

200

300

Abb. 4.2: Zweibündige Toilettenanlage, Türanschlag nach innen (Maße in mm)

(2) Trennwände und Türen von Toilettenzellen, die nicht raumhoch ausgeführt
sind, müssen mindestens 1,90 m hoch sein. Sofern die Trennwand oder die Zellentür
nicht mit dem Fußboden abschließt, muss der Abstand zwischen Fußboden und
Unterkante zwischen 0,10 - 0,15 m betragen.

5.4 Ausstattung

(1) Jede Toilettenzelle und jeder Toilettenraum mit nur einer Toilette muss von
innen abschließbar sein. Zusätzlich müssen sich darin Kleiderhaken, Papierhalter
und Toilettenbürste befinden. An jeder von Frauen genutzten Toilette ist ein
Hygienebehälter mit Deckel zur Verfügung zu stellen. In von Männern genutzten
Toilettenräumen ist mindestens ein Hygienebehälter mit Deckel in einer
gekennzeichneten Toilettenzelle bereitzustellen. Toilettenpapier muss stets
bereitgehalten werden.

Abb. 4.2: �Zweibündige Toilettenanlage, Türanschlag nach 
innen (Maße in mm)

(2) Trennwände und Türen von Toilettenzellen, die nicht 
raumhoch ausgeführt sind, müssen mindestens 1,90 m hoch 
sein. Sofern die Trennwand oder die Zellentür nicht mit dem 
Fußboden abschließt, muss der Abstand zwischen Fußbo-
den und Unterkante zwischen 0,10 bis 0,15 m betragen. 

5.4	 Ausstattung

(1) Jede Toilettenzelle und jeder Toilettenraum mit nur einer 
Toilette muss von innen abschließbar sein. Zusätzlich müs-
sen sich darin Kleiderhaken, Papierhalter und Toilettenbürs-
te befinden. An jeder von Frauen genutzten Toilette ist ein 
Hygienebehälter mit Deckel zur Verfügung zu stellen. In 
von Männern genutzten Toilettenräumen ist mindestens ein 
Hygienebehälter mit Deckel in einer gekennzeichneten Toi-
lettenzelle bereitzustellen. Toilettenpapier muss stets bereit-
gehalten werden.

(2) Toilettenräume müssen mit Handwaschgelegenheiten 
(Handwaschbecken mit fließendem Wasser und geschlosse-
nem Wasserabflusssystem) gemäß Tabelle 2 und Abfallbe-
hältern ausgestattet sein. In Toilettenräumen müssen Mittel 
zum Reinigen (z. B. Seife in Seifenspendern) und Trocknen 
der Hände (z. B. Einmalhandtücher, Textilhandtuchautoma-
ten oder Warmlufttrockner) bereitgestellt werden. Darüber 
hinaus sind bei Bedarf Warmwasser und Kleiderhaken be-
reitzustellen. 

Ist in bestehenden Arbeitsstätten die Bereitstellung der ge-
forderten Anzahl von Handwaschgelegenheiten mit Auf-
wendungen verbunden, die offensichtlich unverhältnismäßig 
sind, so hat der Arbeitgeber zu prüfen, wie durch andere 
oder ergänzende Maßnahmen die Sicherheit und der Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten in vergleichbarer Weise 
gesichert werden kann; die erforderlichen Maßnahmen hat 
er durchzuführen. Eine solche Maßnahme kann z. B. die 
Verkürzung der Reinigungsintervalle sein. Diese ergänzen-
den Maßnahmen können solange herangezogen werden, bis 
die bestehenden Toilettenanlagen wesentlich umgebaut wer-
den. 

Hinweis:
Bei Bedarf (z. B. bei Tätigkeiten mit Einsatz von Desinfekti-
onsmitteln) sind Hautpflege- und Hautschutzmittel bereit-
zustellen (Hautschutzplan). 

6	 Waschräume

6.1	 Allgemeines

(1) Waschräume sind nach Art der Tätigkeit oder gesund-
heitlichen Gründen gemäß Kategorie A, B oder C vorzuse-
hen: 

–– Kategorie A bei mäßig schmutzenden Tätigkeiten

–– Kategorie B bei stark schmutzenden Tätigkeiten

–– Kategorie C bei sehr stark schmutzenden Tätigkeiten, 
bei Vorliegen gesundheitlicher Gründe, bei Tätigkeiten 
mit stark geruchsbelästigenden Stoffen, beim Tragen von 
körpergroßflächiger persönlicher Schutzausrüstung, bei 
Tätigkeiten unter besonderen klimatischen Bedingungen 
(Hitze, Kälte) oder bei Nässe sowie bei schwerer körper-
licher Arbeit.

(2) Werden keine Waschräume nach Absatz 1 benötigt, müs-
sen in der Nähe der Arbeitsplätze und der Umkleideräume 
Waschgelegenheiten mit fließendem Wasser und geschlosse-
nem Wasserabflusssystem zur Verfügung gestellt werden 
(Weglängen gemäß Punkt 5.2 Absatz 1). Sie müssen mit Mit-
teln zum Reinigen (z. B. Seife in Seifenspendern) und Trock-
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nen der Hände (z. B. Einmalhandtücher, Textilhandtuchau-
tomaten oder Warmlufttrockner) ausgestattet sein.

(3) In Waschräumen ist in Abhängigkeit der Nutzung eine 
wirksame Lüftung zu gewährleisten. Bei freier Lüftung 
(Fensterlüftung) sind die Mindestquerschnitte nach Tabelle 3 
einzuhalten (weitere Informationen siehe ASR A3.6 „Lüf-
tung“). Lüftungstechnische Anlagen sind so auszulegen, 
dass ein Abluftvolumenstrom von 11 m3/(h m2) erreicht 
wird. 

Tabelle 3: �Mindestquerschnitte für freie Lüftung von Wasch-
räumen 

System Freier Querschnitt der  
Lüftungsöffnung/en  

[m2/m2 Grundfläche] *

einseitige Lüftung 0,04

Querlüftung** 0,024
** Die angegebenen Flächen sind die Summe aus Zuluft- und Abluftfläche.
** Lüftungsöffnungen in gegenüberliegenden Außenwänden oder in einer 

Außenwand und der Deckenfläche

(4) Um Feuchtigkeit wirksam abführen zu können, wird 
eine mechanische Entlüftung empfohlen, insbesondere bei 
Waschräumen mit Duschen. Dabei ist eine darauf abge-
stimmte Zuluftmenge zu gewährleisten.

(5) Wasch- und Umkleideräume sollen einen unmittelbaren 
Zugang zueinander haben. Sind Wasch- und Umkleideräume 
räumlich voneinander getrennt, darf der Weg zwischen die-
sen Sanitärräumen nicht durchs Freie oder durch Arbeitsräu-
me führen. Eine leichte Erreichbarkeit zwischen Wasch- und 
Umkleideraum ist bei einer Entfernung von maximal 10 m 
auf gleicher Etage gegeben. Die Lufttemperatur dieses Weges 
muss mindestens der des Umkleideraumes entsprechen (wei-
tere Informationen siehe ASR A3.5 „Raumtemperatur“). 

(6) In Waschräumen mit mehreren Duschen sollen Duschen 
mit Sichtschutz solchen einer halboffenen bzw. offenen Aus-
führung des Duschbereiches vorgezogen werden. 

(7) Fußböden und Wände müssen leicht zu reinigen und zu 
desinfizieren sein. Fußböden müssen auch im feuchten Zu-
stand rutschhemmend sein (weitere Informationen siehe 
ASR A1.5/1,2 „Fußböden“).

(8) Waschräume und ihre Einrichtungen sind in Abhängig-
keit von der Häufigkeit der Nutzung zu reinigen und bei 
Bedarf zu desinfizieren. Werden diese täglich genutzt, sol-
len sie täglich gereinigt werden.

Hinweise:
1. Fußböden im Nass- und Barfußbereich von Waschräumen 
sollen zur Fußpilz- und Warzenprophylaxe desinfizierend ge-
reinigt werden. Es dürfen nur zugelassene und geprüfte Des-
infektionsmittel bzw. desinfizierende Reinigungsmittel ein-
gesetzt werden (z. B. Desinfektionsmittel-Liste des Verbun-
des für Angewandte Hygiene (VAH), Präparate mit Wirk-
samkeit gegen Papovaviren laut Herstellerangaben). Dabei 
sind die Herstellerangaben bzw. die Vorschriften aus dem 
Gefahrstoffrecht zu berücksichtigen. Insbesondere ist bei der 
Verwendung von Konzentraten die korrekte Anwendungs-
konzentration und Einwirkzeit des Desinfektionsmittels zu 
beachten. 
2. Zur Einhaltung und Kontrolle der regelmäßigen und 
gründlichen Reinigung empfiehlt sich das Anbringen eines 

Reinigungsplanes im Waschraum mit kontinuierlicher Ab-
zeichnungspflicht durch das verantwortliche Reinigungsper-
sonal. 
3. Nach dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung können in 
Verbindung mit anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
(z. B. Gefahrstoff-, Biostoff-, Infektionsschutz- oder Lebens-
mittelrecht) zusätzliche Anforderungen notwendig werden.
4. Bei der Verwendung von Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln sind die hierfür bekannt gegebenen TRGS bzw. 
TRBA zu berücksichtigen.

6.2	 Bereitstellung

(1) Waschräume müssen sich in der Nähe der Arbeitsplätze 
befinden. Der Weg von den Arbeitsplätzen in Gebäuden zu 
den Waschräumen darf 300 m nicht überschreiten und soll 
nicht durchs Freie führen. Waschräume dürfen auch in einer 
anderen Etage eingerichtet sein.

(2) Waschräume sind mit einer ausreichenden Anzahl von 
Wasch- und Duschplätzen gemäß Tabellen 4, 5.1 und 5.2 zur 
Verfügung zu stellen. Die in den Tabellen 4, 5.1 und 5.2 je-
weils angegebene Mindestanzahl darf nicht unterschritten 
werden. 

Ist in bestehenden Arbeitsstätten die Bereitstellung der ge-
forderten Anzahl von Wasch- und Duschplätzen mit Auf-
wendungen verbunden, die offensichtlich unverhältnismäßig 
sind, so hat der Arbeitgeber zu prüfen, wie durch andere 
oder ergänzende Maßnahmen die Sicherheit und der Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten in vergleichbarer Weise 
gesichert werden kann; die erforderlichen Maßnahmen hat 
er durchzuführen. Eine solche Maßnahme kann z. B. die 
Verminderung der Gleichzeitigkeit der Nutzung sein. Diese 
ergänzenden Maßnahmen können solange herangezogen 
werden, bis die bestehenden Waschräume wesentlich umge-
baut werden. Dabei darf die geforderte Mindestanzahl bei 
niedriger Gleichzeitigkeit der Nutzung nicht unterschritten 
werden.

Hinweis:
Es wird in zwei Gruppen der Gleichzeitigkeit der Nutzung 
unterschieden. Bei niedriger Gleichzeitigkeit nutzen die Be-
schäftigten die Waschräume zu unterschiedlichen Zeiten. Bei 
hoher Gleichzeitigkeit suchen die Beschäftigten prinzipiell 
Waschräume gemeinsam auf, z. B. an den Schichtenden. 

Tabelle 4: Mindestanzahl von Waschplätzen bei Kategorie A 

Höchste Anzahl 
Beschäftigter, die in der 
Regel den Waschraum 
nutzen

Mindestanzahl Waschplätze bei 
Gleichzeitigkeit der Nutzung

niedrig hoch 

bis 5 1 2

6 bis 10 2 3

11 bis 15 3 4

16 bis 20 3 5

21 bis 25 4 6

26 bis 30 4 6

31 bis 35 5 7

36 bis 40 5 8

41 bis 45 6 9

46 bis 50 6 10
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51 bis 55 7 11

56 bis 60 8 12

61 bis 65 8 12

66 bis 70 8 12

71 bis 75 9 13

76 bis 80 10 14

81 bis 85 10 14

86 bis 90 10 14

91 bis 95 10 14

96 bis 100 11 15

je weitere 30 + 2 + 3

Tabelle 5.1: Mindestanzahl von Wasch- und Duschplätzen bei Kategorie B

Höchste Anzahl 
Beschäftigter, die in der 
Regel den Waschraum 
nutzen

Mindestanzahl der Waschplätze  
bei Gleichzeitigkeit der Nutzung

Mindestanzahl der Duschplätze  
bei Gleichzeitigkeit der Nutzung

niedrig hoch niedrig hoch

bis 5 1 2 1 1

6 bis 10 1 2 1 2

11 bis 15 2 3 1 2

16 bis 20 2 4 2 3

21 bis 25 3 5 2 3

26 bis 30 3 5 2 3

31 bis 35 3 6 2 3

36 bis 40 4 7 2 4

41 bis 45 4 8 2 4

46 bis 50 4 9 2 4

51 bis 55 4 9 3 5

56 bis 60 5 11 3 5

61 bis 65 5 11 3 5

66 bis 70 5 11 3 5

71 bis 75 5 12 3 5

76 bis 80 6 12 4 6

81 bis 85 6 12 4 6

86 bis 90 6 13 4 6

91 bis 95 6 13 4 7

96 bis 100 6 14 4 7

je weitere 30 + 1 + 3 + 1 + 2

Tabelle 5.2: Mindestanzahl von Wasch- und Duschplätzen bei Kategorie C

Höchste Anzahl 
Beschäftigter, die in der 
Regel den Waschraum 
nutzen

Mindestanzahl der Waschplätze  
bei Gleichzeitigkeit der Nutzung

niedrig hoch

Mindestanzahl der Duschplätze  
bei Gleichzeitigkeit der Nutzung

niedrig hoch

bis 5 1 2 1 2

6 bis 10 2 3 1 3

11 bis 15 3 4 2 4
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16 bis 20 3 5 2 5

21 bis 25 4 6 3 6

26 bis 30 4 7 3 7

31 bis 35 5 9 4 9

36 bis 40 5 10 4 10

41 bis 45 5 12 4 12

46 bis 50 6 13 5 13

51 bis 55 6 14 5 14

56 bis 60 6 15 5 15

61 bis 65 7 16 6 16

66 bis 70 7 16 6 16

71 bis 75 8 17 7 17

76 bis 80 8 18 7 18

81 bis 85 9 18 8 18

86 bis 90 10 19 9 19

91 bis 95 11 20 10 20

96 bis 100 11 20 10 20

je weitere 30 + 2 + 3 + 2 + 3

6.3	 Abmessung
(1) In Waschräumen müssen die Mindestmaße nach Abb. 5 
eingehalten werden. Dabei sind Bewegungsflächen und Ver-
kehrswege zu berücksichtigen. Bewegungsflächen müssen 
vor Wasch- und Duschplätzen zur Verfügung stehen. Bewe-
gungsflächen dürfen sich bei gleichzeitiger Nutzung des 
Waschraumes durch mehrere Beschäftigte nicht überschnei-
den. In Waschräumen mit mehreren Wasch- und Duschplät-
zen, die gleichzeitig genutzt werden können, sind Verkehrs-
wege vorzusehen. Verkehrswege und Bewegungsflächen 
dürfen sich nicht überschneiden.
Ist in bestehenden Arbeitsstätten die Bereitstellung der ge-
forderten Bewegungsfläche mit Aufwendungen verbunden, 
die offensichtlich unverhältnismäßig sind, so hat der Arbeit-
geber zu prüfen, wie durch andere oder ergänzende Maß-
nahmen die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten in vergleichbarer Weise gesichert werden kann; 
die erforderlichen Maßnahmen hat er durchzuführen. Eine 
solche Maßnahme kann z. B. die Verringerung der Gleichzei-
tigkeit der Nutzung sein. Diese ergänzenden Maßnahmen 
können solange herangezogen werden, bis die bestehenden 
Waschräume wesentlich umgebaut werden. Dabei darf eine 
Bewegungsfläche von 350 x 600 mm pro Waschplatz nicht 
unterschritten werden.
(2) Die in Abb. 5 angegebenen Maße für Einzelwaschtische 
gelten analog für Reihenwasch-, Rundwaschanlagen oder 
gleichwertige Anlagen.

(3) Duschplätze müssen eine Mindestgrundfläche von 1 m2 
haben, wobei das Mindestmaß einer Seite 900 mm nicht un-
terschreiten darf.

BMAS 130705.doc
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Abb.5: Waschraum (Maße in mm)

6.4 Ausstattung

(1) An Wasch- und Duschplätzen müssen fließendes warmes und kaltes Wasser
in Trinkwasserqualität im Sinne der Trinkwasserverordnung, Seifenablage und
Handtuchhalter zur Verfügung stehen. Zusätzlich soll an Duschplätzen ein Haltegriff
angebracht sein. Die Temperatur von vorgemischtem Wasser soll während der
Nutzungszeit +43 °C nicht überschreiten.

(2) Das Schmutzwasser muss schnell und auf dem kürzesten Weg abfließen
können, ohne dabei über einen weiteren Wasch- oder Duschplatz zu laufen.

(3) Wenn notwendig sind Einrichtungen zum Trocknen der Handtücher sowie
Vorrichtungen zur Haartrocknung vorzusehen.

Abb. 5: Waschraum (Maße in mm) 

6.4	 Ausstattung 

(1) An Wasch- und Duschplätzen müssen fließendes warmes 
und kaltes Wasser in Trinkwasserqualität im Sinne der Trink-
wasserverordnung, Seifenablage und Handtuchhalter zur Ver-
fügung stehen. Zusätzlich soll an Duschplätzen ein Haltegriff 
angebracht sein. Die Temperatur von vorgemischtem Wasser 
soll während der Nutzungszeit +43 °C nicht überschreiten.

(2) Das Schmutzwasser muss schnell und auf dem kürzesten 
Weg abfließen können, ohne dabei über einen weiteren 
Wasch- oder Duschplatz zu laufen.
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(3) Wenn notwendig sind Einrichtungen zum Trocknen der 
Handtücher sowie Vorrichtungen zur Haartrocknung vor-
zusehen.

(4) In der Nähe der Waschplätze sind zum Trocknen der 
Hände z. B. Einmalhandtücher, Textilhandtuchautomaten 
oder Warmlufttrockner zur Verfügung zu stellen.

(5) Zusätzlich sollen sich in Waschräumen Abfallbehälter 
und Kleiderhaken befinden. In Duschanlagen ohne direkten 
Zugang zum Umkleideraum sind Kleiderablagen im Tro-
ckenbereich vorzusehen.

Hinweis:
Bei Bedarf sind die hygienisch erforderlichen Mittel zum 
Reinigen und wenn notwendig zum Desinfizieren der Hän-
de sowie zur Hautpflege und zum Hautschutz zur Verfü-
gung zu stellen (Hautschutzplan).

7	 Umkleideräume

7.1	 Allgemeines

(1) In Umkleideräumen ist in Abhängigkeit der Nutzung 
eine wirksame Lüftung zu gewährleisten. Bei freier Lüftung 
(Fensterlüftung) sind die Mindestquerschnitte nach Tabelle 6 
einzuhalten (weitere Informationen siehe ASR A3.6 „Lüf-
tung“). Lüftungstechnische Anlagen sind so auszulegen, 
dass ein Abluftvolumenstrom von 11 m3/(h m2) erreicht 
wird.

Tabelle 6: �Mindestquerschnitte für freie Lüftung von Um-
kleideräumen 

System Freier Querschnitt der  
Lüftungsöffnung/en  

[m2/m2 Grundfläche] *

einseitige Lüftung 0,02

Querlüftung** 0,012
** Die angegebenen Flächen sind die Summe aus Zuluft- und Abluftfläche.
** Lüftungsöffnungen in gegenüberliegenden Außenwänden oder in einer 

Außenwand und der Deckenfläche

(2) Umkleideräume sind in Abhängigkeit von der Häufigkeit 
der Nutzung zu reinigen und bei Bedarf zu desinfizieren.

Hinweise:
1. Zur Einhaltung und Kontrolle der regelmäßigen und 
gründlichen Reinigung empfiehlt sich das Anbringen eines 
Reinigungsplanes im Umkleideraum mit kontinuierlicher 
Abzeichnungspflicht durch das verantwortliche Reinigungs-
personal. 
2. Bei der Verwendung von Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln sind die hierfür bekannt gegebenen TRGS bzw. 
TRBA zu berücksichtigen.

7.2	 Bereitstellung

(1) Umkleideräume sind zur Verfügung zu stellen, wenn das 
Tragen besonderer Arbeitskleidung erforderlich ist und es 
den Beschäftigten nicht zuzumuten ist, sich in einem ande-
ren Raum umzukleiden. 

(2) Das Erfordernis besonderer Arbeitskleidung im Sinne 
des § 6  Absatz 2  Satz 3 ArbStättV ist dann anzunehmen, 
wenn die Arbeitskleidung betriebsbedingt getragen werden 
muss. Dies kann z. B. aus gesundheitlichen Gründen oder 
aufgrund der Art der Tätigkeit (siehe Punkt 6.1 Absatz 1) er-

forderlich sein oder auch auf Weisung des Arbeitgebers, z. B. 
zur einheitlichen Darstellung des Betriebes, notwendig sein. 

(3) Eine Unzumutbarkeit im Sinne von § 6 Absatz 2 Satz 3 
ArbStättV ist u. a. gegeben, wenn z. B. der Raum nicht gegen 
Einsichtnahme von außen geschützt, gleichzeitig von weite-
ren Personen anderweitig genutzt oder nicht abgeschlossen 
werden kann.

(4) Bei der räumlichen Anordnung von Umkleide- und 
Waschräumen ist Punkt 6.1 Absatz 5 zu beachten.

(5) Umkleideräume für Beschäftigte, die an Hitzearbeitsplät-
zen beschäftigt sind, müssen an die Arbeitsräume angrenzen, 
soweit nicht auf andere Weise (z. B. beheizte Verkehrswege) 
sichergestellt ist, dass die Beschäftigten keiner Erkältungsge-
fahr ausgesetzt sind. Die Entfernung zwischen einem Um-
kleideraum und den Hitzearbeitsplätzen soll nach Möglich-
keit 100 m nicht überschreiten. Der Umkleideraum darf da-
bei nicht weiter als eine Etage entfernt sein. 

7.3	 Abmessung

Nutzen mehrere Beschäftigte die Umkleideräume gleichzei-
tig, muss für jeden Beschäftigten eine Bewegungsfläche von 
0,5 m2 im Raum vorhanden sein. Zusätzlich sind Verkehrs-
wege zu berücksichtigen (weitere Informationen siehe 
ASR A1.8 „Verkehrswege“). 

7.4	 Ausstattung 

(1) Für je vier Beschäftigte, die den Umkleideraum gleichzei-
tig nutzen, muss mindestens eine Sitzgelegenheit zur Verfü-
gung stehen.

(2) Zur Aufbewahrung der Kleidung muss für jeden Be-
schäftigten eine ausreichend große, belüftete und abschließ-
bare Einrichtung mit Ablagefach vorhanden sein. Werden 
Schränke bereitgestellt, ist ein Mindestmaß von 
0,30 m x 0,50 m x 1,80 m (B x T x H) einzuhalten. Ist für per-
sönliche Kleidung sowie für Arbeits- und Schutzkleidung 
eine getrennte Aufbewahrung erforderlich, sind zwei derar-
tige Schrankteile oder ein geteilter Schrank in doppelter 
Breite notwendig.

(3) Sind die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit stark geruchs-
belästigenden Stoffen oder einer sehr starken Verschmut-
zung ausgesetzt, muss eine räumliche Trennung der Arbeits-, 
Schutzkleidung und persönlichen Kleidung vorhanden sein 
(Schwarz-Weiß-Trennung). Eine räumliche Schwarz-Weiß-
Trennung kann in Abhängigkeit der Gefährdung durch zwei 
mit einem Waschraum verbundene Umkleideräume oder 
durch ein mit dem Arbeitsbereich verbundenen Schleusen-
system zum An- und Ablegen der Arbeits- und Schutzklei-
dung erfolgen. Auf die Sonderregelungen in der GefStoffV 
und der BioStoffV wird hingewiesen.

(4) Bei Umkleideräumen mit mehreren Zugängen sollen Ein- 
und Ausgänge getrennt sein. Wenn die Umkleideräume für 
eine gleichzeitige Benutzung durch mehr als 100 Beschäftigte 
bestimmt sind, müssen die Ein- und Ausgänge getrennt sein.

(5) Für Arbeits- und Schutzkleidung, die bei der Tätigkeit 
feucht geworden ist, muss eine Trocknung bis zur nächsten 
Verwendung möglich sein, gegebenenfalls auch außerhalb 
des Umkleideraumes, z. B. in einem ausreichend belüfteten 
Trockenraum oder mit elektrisch betriebenen Trocken-
schränken. 

(6) In Umkleideräumen sind Abfallbehälter, Spiegel und 
Kleiderablagen bereitzustellen. 
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8	� Abweichende/ergänzende Anforderungen für 
Baustellen 

8.1	 Allgemeines 

(1) Auf Baustellen können Baustellenwagen, absetzbare 
Baustellenwagen, Container oder andere Raumzellen für Sa-
nitäreinrichtungen genutzt werden. Bei vorhandenen Sani- 
täreinrichtungen ist eine geringere lichte Höhe von 2,30 m 
bis zu einem wesentlichen Umbau zulässig. Der Arbeitgeber 
kann die Sanitäreinrichtungen von Dritten nutzen, wenn 
diese die Sanitäreinrichtungen in ausreichender Anzahl be-
reitstellen und instand halten. 

Hinweis:
Die Koordinierung gemeinsam genutzter Sanitäreinrichtun-
gen kann in den Aufgabenbereich des Bauherren bzw. Koor-
dinators nach Baustellenverordnung (BaustellV) fallen.

(2) Abweichend von Punkt 5.1 Absatz 3 Satz 2 müssen bei 
täglicher Nutzung Toilettenräume mindestens zweimal wö-
chentlich gereinigt werden. Die Toiletten in den Toiletten-
räumen wie auch mobile, anschlussfreie Toilettenkabinen 
sollen bei täglicher Nutzung täglich gereinigt werden. 

(3) Abweichend von Punkt 4 Absatz 6 kann auf Baustellen 
bis 21 Beschäftigte auf getrennt eingerichtete Toiletten-, 
Wasch- und Umkleideräume für weibliche und männliche 
Beschäftigte verzichtet werden, wenn eine zeitlich getrennte 
Nutzung sichergestellt ist. Bei mehr als sechs Beschäftigten 
je Beschäftigtengruppe (männlich und weiblich), sind ge-
trennte Sanitärräume erforderlich.

8.2	� Toilettenräume und mobile, anschlussfreie  
Toilettenkabinen

(1) Werden von einem Arbeitgeber auf einer Baustelle mehr 
als zehn Beschäftigte länger als zwei zusammenhängende 
Wochen gleichzeitig beschäftigt, sind Toilettenräume bereit 
zu stellen. Abweichend von Punkt 5 können auf Baustellen 
mit bis zu zehn Beschäftigten mobile anschlussfreie Toilet-
tenkabinen, vorzugsweise mit integrierter Handwaschgele-
genheit, bereitgestellt werden. Hat die mobile, anschlussfreie 
Toilettenkabine keine Handwaschgelegenheit, ist sicherzu-
stellen, dass sich diese in unmittelbarer Nähe des Aufstellor-
tes der Toilettenkabine befindet.

(2) Mobile anschlussfreie Toilettenkabinen sollen in der Zeit 
vom 15.10. bis 30.4. beheizbar sein. 

(3) Abweichend von Punkt 5.2 Absatz 1 sollen Toilettenräume 
und mobile, anschlussfreie Toilettenkabinen nicht mehr als 
100 m Wegstrecke vom Arbeitsort entfernt eingerichtet sein. 
Ist dies aufgrund der Gegebenheiten auf der Baustelle nicht 
möglich (z. B. Fassadenarbeiten an Hochhäusern, Bauarbeiten 
im Tunnel, Kanalbauarbeiten, Streckenbaustellen) darf die 
Wegstrecke fünf Minuten nicht überschreiten (zu Fuß oder 
mit betrieblich zur Verfügung gestellten Verkehrsmitteln). 

(4) Zusätzliche mobile, anschlussfreie Toilettenkabinen kön-
nen erforderlich werden, sofern es sich um ständig wech-
selnde Arbeitsplätze handelt oder die Arbeitsplätze sich in 
Ebenen/Geschossen ober- oder unterhalb der Aufstellebene 
der Toilettenräume oder -kabinen befinden. 

(5) Toilettenräume oder mobile, anschlussfreie Toilettenka-
binen auf Baustellen sind nicht erforderlich, wenn außerhalb 
der Baustelle gleichwertige Einrichtungen zur Verfügung 
stehen und nutzbar sind sowie Absatz 3 eingehalten wird. 

(6) Abweichend von Punkt 5.2 Absatz 2 kann auf Baustellen 

der abgeschlossene Vorraum durch einen Sichtschutz ersetzt 
werden.

(7) Außerhalb der Toilettenzelle sind an geeigneter Stelle 
Möglichkeiten zur Ablage von persönlicher Schutzausrüs-
tung (z. B. Wetterschutzkleidung oder Auffanggurt) vorzu-
sehen.

8.3 Waschräume

(1) Werden von einem Arbeitgeber auf einer Baustelle mehr 
als zehn Beschäftigte länger als zwei zusammenhängende 
Wochen gleichzeitig beschäftigt, sind Waschräume bereit zu 
stellen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Beschäftigten 
von der Baustelle täglich in Betriebsgebäude mit Sanitärräu-
men oder in Verbindung mit der Baustelle stehende Unter-
künfte zurückkehren.

(2) Waschräume auf Baustellen sollen sich in unmittelbarer 
Nähe der Pausen- und Bereitschaftsräume befinden.

(3) Abweichend von Punkt 6.1 Absatz 5 kann der Weg vom 
Waschraum zum Umkleide- und Pausenraum durch das 
Freie führen, sofern er gegen Sicht und Witterungseinflüsse 
geschützt ausgebildet wird.

(4) Abweichend von Punkt 6.3 Absätze 1 und 2 ist in Wasch-
räumen auf Baustellen eine Bewegungsfläche von 0,50 m² vor 
der Dusche oder dem Waschplatz ausreichend.

(5) Abweichend von Punkt 6.3 Absatz 3 ist für Duschplätze 
eine Mindestgrundfläche von 800 x 800 mm ausreichend.

(6) Außerhalb der Waschräume sind an geeigneter Stelle 
Möglichkeiten zur Ablage von persönlicher Schutzausrüs-
tung (z. B. Wetterschutzkleidung oder Auffanggurt) vorzu-
sehen.

8.4  Anzahl von Toiletten, Urinalen, Wasch- und 
Duschplätzen 

Abweichend von den Tabellen 2, 4, 5.1 und 5.2 gilt auf Bau-
stellen Tabelle 7.
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Tabelle 7: Mindestanzahl von Toiletten, Urinalen, Wasch- und Duschplätzen 

Höchste Anzahl Beschäftigter, die in der Regel 
die Sanitäreinrichtungen nutzen

Mindestanzahl 

Waschplätze Duschplätze Toiletten/Urinale

bis 5 1 0 1*)

6 bis 10 2 0 1*)

11 bis 20 3 1 2 

21 bis 30 5 1 3

31 bis 40 7 2 4

41 bis 50 9 2 5

51 bis 75 12 3 6

76 bis 100 14 4 7

je weitere 30 + 3 + 1 + 1
*) für männliche Beschäftigte wird zuzüglich 1 Urinal empfohlen

Bei der Bereitstellung von Toiletten und Urinalen ist 
Punkt 5.2 Absatz 4 zu berücksichtigen.

8.5	 Umkleideräume

Gesonderte Umkleideräume sind auf Baustellen nicht erfor-
derlich, sofern in den Pausenräumen Möglichkeiten zum 
Wechseln der Kleidung und der getrennten Aufbewahrung 
von Arbeitskleidung und persönlicher Kleidung in geeigne-
ten Schränken bestehen. 

Ausgewählte Literaturhinweise

TRBA 500 Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit 
biologischen Arbeitsstoffen

GMBl 2013, S. 919

2.	 Nach dem „Anhang A2.3: Ergänzende Anforderungen 
zur ASR A2.3 ‚Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- 
und Rettungsplan‘“ wird nachfolgender Anhang einge-
fügt:

Anhang A3.4/3:	� Ergänzende Anforderungen zur 
ASR A3.4/3 „Sicherheitsbeleuchtung, 
optische Sicherheitsleitsysteme“

Bei optischen Sicherheitsleitsystemen sind die Belange 
von Beschäftigten mit Sehbehinderung so zu berücksichti-
gen, dass die sicherheitsrelevanten Informationen auf andere 
Art verständlich übermittelt werden. Dies kann dadurch er-
reicht werden, dass diese Informationen, dem Zwei-Sinne-
Prinzip folgend, zusätzlich zum visuellen über einen ande-
ren Sinneskanal durch taktile Zeichen oder Schallzeichen 
aufgenommen werden können. 

Möglichkeiten, die Informationen des optischen Sicher-
heitsleitsystems für Beschäftigte mit Sehbehinderung taktil 
erfassbar oder hörbar zu ergänzen sind z. B.:

–– dynamisch-akustische Fluchtleitsysteme, z. B. höher 
oder tiefer werdende Tonfolgen für aufwärts oder ab-
wärts führende Treppen, schneller werdende Tonfolgen 
für die Weiterleitung im Gebäude oder Sprachansagen 
zur Richtungsorientierung, oder 

–– Profilierung der Leitmarkierung ggf. mit Fluchtrich-
Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier:  ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von  
Arbeitsstätten“

– Bek. d. BMAS v. 15.8.2013 – IIIb4 – 34602 – 18 –
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Gemäß Arbeitsstättenverordnung macht das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales die anliegende vom Aus-
schuss für Arbeitsstätten (ASTA) beschlossene Ergänzung 
der ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstät-
ten“ bekannt.

Die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstät-
ten“ (GMBl 2012, S. 663) wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis „Inhalt“ wird wie folgt ergänzt: 
Nach den Angaben „Anhang A2.3: Ergänzende Anfor-
derungen zur ASR A2.3 ‚Fluchtwege und Notausgänge, 
Flucht- und Rettungsplan‘“ werden folgende Angaben 
neu eingefügt:

„Anhang A3.4/3: Ergänzende Anforderungen zur 
ASR A3.4/3 ‚Sicherheitsbeleuchtung, op-
tische Sicherheitsleitsysteme‘“

 

tungserkennung, z. B. durch deren Anstrichdicke, Riffel-
profile, Einwebungen oder durch thermische Verbin-
dung von profilierten langnachleuchtenden Leitmarkie- 
rungen in Fußbodenbelägen. Bei Leitmarkierungen in 
Fußböden sind Stolperstellen und Rutschgefährdungen 
zu vermeiden (siehe ASR A1.5/1,2 „Fußböden“).

GMBl 2013, S. 930
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In der 1. Strichaufzählung Nr. d) wird „Bereichen in Gebäu-
den und vergleichbaren Einrichtungen, in denen Menschen 
mit Behinderungen beschäftigt werden“ durch das Wort 
„entfallen“ ersetzt. 
Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier:  ASR A1.5/1,2 „Fußböden“

– Bek. d. BMAS v. 15.8.2013 – IIIb4 – 34602 – 4 –
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Gemäß Arbeitsstättenverordnung macht das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales die anliegende vom Aus-
schuss für Arbeitsstätten (ASTA) beschlossene Ergänzung 
der ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ bekannt.

Die ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ (GMBl 2013, S. 348) wird 
wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis „Inhalt“ wird wie folgt ergänzt: 
Nach „9 Reinigung“ wird „10 Abweichende/ergänzende 
Anforderungen für Baustellen“ eingefügt.

2. Im Punkt 2 wird der Absatz 2 „Abweichende/ergänzen-
de Anforderungen für Baustellen werden zu einem späte-
ren Zeitpunkt in diese Regel eingefügt“ durch das Wort 
„gestrichen“ ersetzt.

3. Nach Punkt 9 Absatz 5 wird nachfolgender Punkt  
„10 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Bau-
stellen“ eingefügt:

10  Abweichende/ergänzende Anforderungen für 
Baustellen 

Werden auf Baustellen Fußböden und Trittflächen von Trep-
pen mit temporären Belägen, z. B.

– Malerabdeckvliese als Schutz vor Verschmutzung, 

– PVC-Folien als Feuchtigkeitssperren,

– Auflagen aus Pappe als Schutz vor Beschädigung oder

– Auflagen gegen Funkenflug, 

abgedeckt, ist auf eine ausreichende Trittsicherheit zu ach-
ten. Hierzu hat der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zur 
Sicherung gegen Verrutschen, zur Rutschhemmung und zur 
Vermeidung von Unebenheiten oder Stolperstellen durchzu-
führen.

Technische Maßnahmen sind z. B. Verkleben/Befestigen 
von Rändern und Stößen, Sicherung gegen Faltenbildung 
und Verschieben. Organisatorische Maßnahmen sind z. B. 
Absperren von Bereichen oder Unterweisung der Beschäf-
tigten zum Betreten der temporären Beläge.

GMBl 2013, S. 931

GMBl 2013, S. 931

Gemäß Arbeitsstättenverordnung macht das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales die anliegende vom Aus-
schuss für Arbeitsstätten (ASTA) beschlossene Änderung 
der ASR A3.4 „Beleuchtung“ bekannt.

Die ASR A3.4 „Beleuchtung“ (GMBl 2011, S. 303) wird 
wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis „Inhalt“ wird wie folgt geändert: 
„8 Ergänzende Anforderungen für Baustellen“ wird er-
setzt durch: „8 Abweichende/ergänzende Anforderun-
gen für Baustellen“.

2. Der Punkt 8 wird ersetzt durch:

8  Abweichende/ergänzende Anforderungen für 
Baustellen

(1) Arbeitsplätze, Verkehrswege, Sanitärräume sowie Pau-
sen- und Bereitschaftsräume auf Baustellen sind mindestens 
mit den Beleuchtungsstärken nach Tabelle 2 zu beleuchten.

(2) Werden an ortsfesten Arbeitsplätzen Tätigkeiten verrich-
tet, die den Tätigkeiten in der Tabelle des Anhanges 1 ent-
sprechen, sind die dort angegebenen Werte anzuwenden.

Tabelle 2:  Mindestwerte der Beleuchtungsstärken auf Bau-
stellen

Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze, Tätigkeiten auf 
Baustellen

lx

Allgemeine Beleuchtung, Verkehrswege 20

Grobe Tätigkeiten, z. B.:

Erdarbeiten, Hilfs- und Lagerarbeiten, Trans-
port, Verlegen von Entwässerungsrohren

50

Normale Tätigkeiten, z. B.:

Montage von Fertigteilen, einfache Bewehrungs-
arbeiten, Schalungsarbeiten, Stahlbeton- und 
Maurerarbeiten, Installationsarbeiten, Arbeiten 
im Tunnel

100

Feine Tätigkeiten, z. B.: 200
Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier:  ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, 
Flucht- und Rettungsplan“

– Bek. d. BMAS v. 15.8.2013 – IIIb4 – 34602 – 9 –
Gemäß Arbeitsstättenverordnung macht das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales die anliegende vom Aus-
schuss für Arbeitsstätten (ASTA) beschlossene Änderung 
der ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und 
Rettungsplan“ bekannt.

Die ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- 
und Rettungsplan“ (GMBl 2007, S. 902), zuletzt geändert 
GMBl 2011, S. 1090 wird wie folgt geändert:

1. Punkt 2 Anwendungsbereich 2. Absatz:
Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier:  ASR A3.4 „Beleuchtung“

– Bek. d. BMAS v. 15.8.2013 – IIIb4 – 34602 – 10 –
B
e

Anspruchsvolle Montagen, Oberflächenbearbei-
tung, Verbindung von Tragwerkselementen

Ist die Anpassung der Beleuchtung nach den Ziffern 3.2 und 
3.4 der Tabelle des Anhanges 1 in bestehenden mobilen Sani-
tär-, Pausen- und Bereitschaftsräumen mit einem unverhält-
nismäßigen Aufwand verbunden, ist diese spätestens dann 
vorzunehmen, wenn ein wesentlicher Umbau durchgeführt 
wird.

GMBl 2013, S. 931
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